
verkörpern als lebendige konkrete Symbole — wie das Schloß als 
Werk der Architektur43 — die in jeder Gesellschaft so nötige integrie
rende Vertikale. Auch sind die Fürsten Hüter einer großen Tradition. 
Wie seine Vorgänger hat besonders unser regierender Fürst es ver
standen, seine Stellung mit hoher Autorität zu untermauern, dank 
der persönlichen Integrität und des Gebrauchs seiner Stellung vor 
allem als Mentor für die Erhaltung unseres Staates, für die Gerechtig
keit, für die Schwachen, die weniger Privilegierten, die alten Men
schen, die Jugend, die Familie, zu Gunsten des Frauenstimmrechts, 
der Minderheiten, des Familiennachzugs der Ausländer, der Ent
wicklungshilfe usw.44 So ist die Monarchie, indem sie zu sich selbst 
Sorge trägt, vom Volk her in unserem Staate ebenso fundiert und 
verteidigt wie unser Staat selbst bejaht ist.45 In der Dynamik der 
Auseinandersetzung und den wechselnden Veränderungen des demo
kratischen Prozesses ist die Monarchie ein staatstragendes Element 
der Kontinuität und Stabilität, wirkt als Faktor des Ausgleichs und 
des Zusammenhalts, gibt dem Staat Kraft und Ansehen nach innen 
und nach außen. 
Ausdruck der konstitutionellen Monarchie ist die Bindung des Für
sten an die Verfassung und die Gesetze (Art. 13 der Verfassung). 
Alle Gesetze, fürstlichen Erlasse, Verordnungen und landesherrlichen 
Resolutionen bedürfen der Gegenzeichnung durch den Regierungs
chef (Art. 65, 85 und 86 der Verfassung).46 
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